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Auskünftenachdem Verbraucherinformationsgesetz(VIG)
IhrAntragvom 17.06.2019aufZugang zu Informationengemäß 8 2 Abs.1 Nr.1 VIG
Betrieb:"Currywurst-Express",Bahnhofplatz1,89073 Ulm.

SehrgeehrterHerr███,

SiebegehrenAuskunftzuallenDatenüberfestgestelltenichtzulässigeAbweichungenvon Anfor-

derungennach dem LebensmittelrechtsowieMaßnahmen undEntscheidungen,dieimZusam-

menhang mitden genanntenAbweichungen getroffenwurden indem genanntenBetrieb fürdie

beidenletztenBetriebsprüfungen.

HinsichtlichIhresInformationsbegehrensergehtfolgende

Entscheidung:

1.DerZugang zuden Informationen,diebeiderStadtUlm vorliegen,wirdIhnenperPost14

Tage nachZugangdieser Entscheidunggewährt.

2. DieseEntscheidungerfolgtgebührenfrei.

Begründung:

1. Sachverhalt:

MitAntragvom 17.06.2019habenSie überdie Internetplattformfragdenstaat.deden Zugang zu

Informationengemäß 8 2 Abs.1 Nr.1 VIG überfestgestelltenichtzulässigeAbweichungenvon

Anforderungennachdem LebensmittelrechtsowieMaßnahmen undEntscheidungen,die im Zu-

sammenhang mitden genanntenAbweichungengetroffenwurden,indem genanntenBetrieb für

diebeidenletztenBetriebsprüfungenbeantragt.



.S%

Der Informationszugangdarf ersterfolgen,wenn dieEntscheidungdem Drittenbekanntgegeben
und diesemeinausreichenderZeitraum zurEinlegungvon Rechtsbehelfeneingeräumtwordenist.

Nach Ablaufvon 14 TagennachBekanntgabedesSchreibenserfolgtderInformationszugang.

DieVIG-Auskunftdientzu IhremprivatenGebrauch.DieweitereVerwendungerhaltenerInforma-
tionendurchdieVerbraucherinund den VerbraucherwirddurchdasVIGnichtgeregelt.EineWei-
terverwendungbzw.WeitergabederInformationenerfolgtdaherineigenerVerantwortung,wobei
SiedabeidasgeltendeRechtzu beachtenhaben.
Im Hinblickauf diemitder Informationsplattform„Topf-Secret“verbundene kontroverseDiskussi-

on können wir Sienurvorsorglichdaraufhinweisen,dass Sie,wie beiallenMeinungsäußerungen

überDritte,von diesenrechtlichaufUnterlassunginAnspruchgenommen werdenkönnen. Die
BeantwortungderRechtsfrage,ob derartigeAnsprücheim Einzelfallgerechtfertigtsind,liegtnicht
im AufgabenbereichderVerwaltungund istdaherauchnichtGegenstanddervorliegendenbe-
hördlichenAuskunft.Im RechtsverhältniszwischendenBeteiligtenliegtdierechtsverbindlicheKlä-
rungsolcherRechtsfragenbeidenzuständigenGerichten.


